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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

mit Eintritt in Klasse 10 werden die folgenden Nutzungsregelungen für digitale 
Endgeräte und Internet für euch relevant. Ihr müsst diese mit eurer Unterschrift 
bestätigen, wenn ihr Tablet und WLAN im Rahmen des Unterrichts oder für Lern- 
und Arbeitszwecke im Schulgebäude nutzen möchtet.  

1. Es dürfen ausschließlich von der Schule verwaltete iPads genutzt werden. 

2. Die Lehrkraft entscheidet eigenständig und unabhängig über die Nutzung 
digitaler Endgeräte in ihrem Unterricht. 

3. Eine widerrechtliche Nutzung des Tablets kann sofort zur teilweisen oder 
vollständigen Aufhebung der Nutzungserlaubnis führen. Dies wird im 
Klassenbuch festgehalten. Außerdem kann eine pädagogische oder eine 
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahme (§ 90 SchG) verhängt werden. Dies 
wird im Klassenbuch festgehalten und muss dem Klassenlehrerteam, den 
Tutoren und der Schulleitung vorgelegt werden. 
 

Bei erster Verfehlung: 
Vermerk im Klassenbuch, Einzug des Tablets, Verwahrung im Sekretariat bis 
Schultagesende, Nutzungsverbot für eine Woche. 
 

Bei zweiter Verfehlung: 
Vermerk im Klassenbuch, Einzug des Tablets, Verwahrung im Sekretariat bis 
Schultagesende, Nutzungsverbot für einen Monat (Ferien nicht 
einberechnet). 
 

Bei dritter Verfehlung:  
Vermerk im Klassenbuch, Einzug des Tablets, Verwahrung im Sekretariat bis 
Schultagesende, Nutzungsverbot bis Halbjahres- oder Schuljahresende. 

Je nach Schwere der Verfehlung können gemäß § 90 SchG Erziehungs- und 
Ordnungsmaßnahmen auch direkt durch die Schulleitung erfolgen 
(Einzelfallentscheidung). Medienmissbrauch wird strafrechtlich angezeigt. 
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4. Es dürfen nur Apps geöffnet werden, die für den aktuellen Unterricht 
notwendig sind. Die Lehrkraft hat das Recht, sich darüber z.B. über die 
Classroom App oder über einen Doppelklick auf den Homebutton (iPads) zu 
vergewissern. 

5. Tablets müssen bei ihrer Verwendung immer flach bzw. minimal geneigt auf 
dem Tisch liegen, sodass der Bildschirm von der Lehrkraft problemlos 
einzusehen ist. Der Einsatz von Blickschutzfolien ist nicht gestattet. Die 
Nutzung einer Tastatur ist nach Rücksprache mit der Lehrkraft erlaubt. 

6. Die Schülerinnen und Schüler (SuS) sind selbst verantwortlich für einen 
ausreichenden Ladezustand von Tablet und Smartstift (z.B. durch 
Powerbank). Darüber hinaus verfügen die SuS zusätzlich über analoge 
Schreibgeräte und Papier.  

7. Bei Programmen und Apps zur Kollaboration muss jeder User seinen IServ 
Nutzernamen verwenden. 

8. Analog der Hausordnung dürfen ab Klasse 10 iPads für Arbeits- und 
Lernzwecke auch außerhalb des Unterrichts auf dem Schulgelände genutzt 
werden. 

9. Für die iPads gilt analog der Hausordnung das Verbot von Bild- und 
Tonaufzeichnen. Die Lehrkräfte können Ausnahmen gestatten. 

10. SuS dürfen das iPad nur dann verwenden, wenn sie an der verpflichtenden 
schulischen Einführungsveranstaltung zur Tabletnutzung – dem „iPad-
Führerschein“ – erfolgreich teilgenommen haben.  

11. Alle in der Schule genutzten iPads dürfen nicht über einen persönlichen 
Hotspot oder eine SIM-Karte mit dem Internet verbunden sein, sondern 
ausschließlich über das Schul-WLAN. 

12. Lehrkräfte dürfen zusammen mit dem Schüler oder der Schülerin Einblick in 
das Tablet nehmen (entspricht „Zeig mir doch bitte mal Dein Heft.“). 

Ich habe die Nutzungsregeln erhalten, gelesen und zur Kenntnis genommen. 

Name, Vorname: ____________________________________ Klasse/Stufe: _______ 

Ort, Datum und Unterschrift: ______________________________________________ 
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